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Satzungdes

Mu-Do-KwanLehrtee.V.

§1NameundSitz

DerNamedesVereinslautet:“Taekwon-Do-ClubMu-Do-KwanLehrtee.V.”.Erhat

seinenSitzinLehrte.EristindasVereinsregistereingetragen.

§2ZweckdesVereins

(1)ZweckdesVereinsistdieFörderungdesSports.

(2)DerSatzungszweckwird verwirklichtinsbesonderedurch dieFörderung

sportlicherÜbungenundLeistungenim BereichderSportartTaekwon-Dosowie

durchkörperlicheundgeistigeAusübungundVerbreitungderSportartTaekwon-Do.

(3)DerVereinverfolgtausschließlichundunmittelbargemeinnützigeZweckeim

SinnedesAbschnitts„SteuerbegünstigteZwecke“derAbgabenordnung.DerVerein

istselbstlostätig;erverfolgtnichtinersterLinieeigenwirtschaftlicheZwecke.

MitteldesVereinsdürfennurfürdiesatzungsgemäßenZweckeverwendetwerden.

(4)DieMitgliederdesVereinserhaltenkeineZuwendungenausMittelndesVereins.

EsdarfkeinePersondurchAusgaben,diedemZweckdesVereinsfremdsind,oder

durchunverhältnismäßighoheVergütungenbegünstigtwerden.

§3ErwerbderMitgliedschaft

(1)MitglieddesVereinskannjederwerden,dersichdenZielendesVereins

verbundenfühlt.ÜberdenschriftlichenAufnahmeantragentscheidetderVorstand.

(2) BeiMinderjährigen bedarf derAufnahmeantrag derZustimmung der

gesetzlichenVertreter.

(3)EinAnspruchaufMitgliedschaftbestehtnicht.DieEntscheidungbedarfkeiner

Begründung.

§4BeendigungderMitgliedschaft

(1)DerAustrittausdem VereinkannmiteinerFristvonsechsWochenzum

Quartalsendeerklärtwerden.ErerfolgtdurchschriftlicheErklärunggegenüber

einem MitglieddesVorstandes.BereitsgezahlteBeiträgewerdenim Falldes
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Austrittsnichterstattet.

(2)EinMitgliedkannausdemVereinausgeschlossenwerden,wennseinoderihr

VerhalteningroberWeisegegendieInteressendesVereinsverstößt.Einsolcher

Verstoßliegtauchdannvor,wenndasMitgliedmitderZahlungvonmindestens

einem Jahresbeitragim Rückstandist.ÜberdenAusschlussentscheidetder

Vorstand. Das betroffene Mitglied kann eine Entscheidung der

Mitgliederversammlungbeantragen,diedannmiteinfacherMehrheitüberden

Ausschlusszuentscheidenhat.

§5Beiträge

(1)DerJahresbeitragwirdvonderMitgliederversammlungfestgesetztundgiltbis

dieMitgliederversammlungeinenneuenJahresbeitragfestsetzt.Mitgliederdes

Vorstandes,EhrenmitgliederundTrainersindbeitragsfrei.

(2)DerJahresbeitragistinviergleichenRatenzumAnfangeinesjedenQuartals

zuzahlen.

§6Vorstand

(1)DerVorstandbestehtausmindestenseinem undmaximalfünfMitgliedern.

MitglieddesVorstandeskannnursein,werMitglieddesVereinsist.

(2)Zum VorstandgehörtderersteVorsitzende,derzweiteVorsitzende,der

Kassenwartund derSchriftführer,diese werden von den Mitgliedern der

Mitgliederversammlunggewählt.

(3)VorstandimSinnedes§26BGBistnurderVorsitzendeundseinStellvertreter.

(4)DieMitgliederdesVorstandeswerdenvonderMitgliederversammlungaufdie

DauervonzweiJahrengewählt.VorstandsmitgliederbleibenauchnachAblaufder

AmtszeitimAmt,biseinneuerVorstandgewähltist.

(5)DerVorstandführtdieGeschäftedesVereins.InseineZuständigkeitfallenalle

Geschäfte,dienichtnachderSatzungderMitgliederversammlungzugewiesensind.

DerVereinwirdgerichtlichundaußergerichtlichdurchdenVorsitzendenundden

stellvertretendenVorsitzendenvertreten.BeidehabenEinzelvertretungsbefugnis.

§7Mitgliederversammlung

(1)DieordentlicheMitgliederversammlungfindetjährlichstatt.Außerdem muss

eineMitgliederversammlungeinberufenwerden,wenndasInteressedesVereins

eserfordertoderwenndieEinberufungvoneinem DrittelderMitgliederunter
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AngabedesZwecksundderGründevomVorstandinTextformverlangtwird.

(2)DieMitgliederversammlungwirdvomVorsitzendendesVorstandesgeleitet.Im

Verhinderungsfall wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte den

Versammlungsleiter.

(3)DieMitgliederversammlungistfürfolgendeAngelegenheitenzuständig:

a)EntgegennahmedesJahresberichtesdesVorstandes,des

RechnungsprüfungsberichtesderKassenprüfer,EntlastungdesVorstandes,

b)FestsetzungderHöheundFälligkeitdesMitgliedsbeitrages,

c)WahlundAbberufungderMitgliederdesVorstandes;dieAbberufungeinzelner

MitgliederdesVorstandsoderdesVorstandsinsgesamtkannnurauswichtigemGrund

erfolgen,

d)ÄnderungderSatzung,

e)AuflösungdesVereins,

f)AusschlusseinesVereinsmitgliedes,

g)ErnennungvonEhrenmitgliedern.

(4)FürSatzungsänderungenundÄnderungendesVereinszwecksisteine3/4Mehrheit

derabgegebenengültigenStimmenerforderlich.

(5)JedesMitgliedkannsichinderMitgliederversammlungaufgrundschriftlicher

VollmachtdurcheinanderesMitgliedvertretenlassen.

§8EinberufungderMitgliederversammlung

DieMitgliederversammlungwirdvom VorstandinTextform durchBekanntgabe

vonOrt,ZeitundTagesordnunggegenüberdenMitgliederneinberufen.Zwischen

demTagderVersendungderEinladungunddemTagderMitgliederversammlung

müssenmindestensdreiWochenliegen.

§9BeschlüssederMitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand

festgesetztenTagesordnungbeschließen.

(2) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt,entscheidet beider

BeschlussfassungderMitgliederversammlungdieMehrheitderabgegebenen

gültigenStimmen;StimmenthaltungenbleibendabeiaußerBetracht.

(3)DieArtderAbstimmungwirdgrundsätzlichdurchdenVersammlungsleiter

festgesetzt.DieAbstimmungmussjedochschriftlichdurchgeführtwerden,wenn

ein Drittelderbeiderjeweiligen Abstimmung anwesenden Mitgliederdies

beantragt.
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(4)ÜberdieBeschlüssederMitgliederversammlungisteinProtokollzuerrichten

undvondenVersammlungsleiternzuunterschreiben.DabeisollenOrtundZeitder

VersammlungsowiedasjeweiligeAbstimmungsergebnisfestgehaltenwerden.

§10AuflösungdesVereins

(1)DieAuflösungdesVereinskannnurineinerMitgliederversammlungmitderin§

7 Abs. 4 geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die

Mitgliederversammlungnichtsanderesbeschließt,sindderVorsitzendeundsein

StellvertreterjeweilseinzelnvertretungsberechtigteLiquidatoren.Dievorstehenden

VorschriftengeltenentsprechendfürdenFall,dassderVereinauseinemanderen

GrundaufgelöstwirdoderseineRechtsfähigkeitverliert.

(2)Im Falle derAuflösung beschließtdie Mitgliederversammlung überdie

VerwendungdesVereinsvermögens.

(3)BeiAuflösungdesVereinsoderbeiWegfallsteuerbegünstigterZweckefälltdas

Vermögen des Vereins an den Landessportbund Niedersachsen,der es

ausschließlich zurFörderung des Taekwon-Do-Sports in Niedersachsen zu

verwendenhat.


